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Zusammenfassung:
In diesem Beitrag wird vor dem Hintergrund des Rechts auf 
Bildung als ein Recht auf Menschenrechtsbildung eine Bil-
dungsinitiative zum Th ema Kinderrechte mit palästinensischen 
Flüchtlingskindern im Südlibanon vorgestellt.

Abstract:
Th is article introduces – referring to the context of human 
rights education – the concept and implementation of a Chil-
dren Rigth’s Workshop with children of refugees in the South 
Lebanon.

„Human rights principles are the product of the struggle by all 
peoples against all forms of injustice and oppression internal 
and external. In this sense, such values belong to humanity as 
a whole. Human Rights Education is, in essence, a public en-
deavor to enable people to learn the basic knowledge essential 
at once for their emancipation from all forms of oppression and 
suppression.“2

Das Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes

Die Notwendigkeit, Kindern und Jugendlichen besonderen 
Schutz und Fürsorge zu gewähren fand erstmals in der Genfer 
Erklärung des Völkerbundes von 1924 ihren Niederschlag. 65 
Jahre später, am 20. November 1989, wurde von der General-
versammlung der Vereinten Nationen (VN) das rechtsver-
bindliche Übereinkommen über die Rechte des Kindes ein-
stimmig angenommen. Es trat nach Ratifi zierung durch die 
ersten 30 Mitgliedstaaten am 2. September 1990 in Kraft.3 
Die Kinderrechtskonvention (KRK) wurde inzwischen von 
fast allen Mitgliedstaaten ratifi ziert (außer Somalia und den 
USA) und ist damit das meist unterzeichnete Menschenrechts-
abkommen der VN. Sie gilt als Meilenstein in der Entwick-
lung der Menschenrechte, da erstmals in einem völkerrecht-
lich verbindlichen Dokument bürgerliche, politische, soziale, 
kulturelle und wirtschaftliche Rechte gleichermaßen erfasst 
werden. 

Ein Kind ist nach der Defi nition des Art. 1 der KRK 
jeder Mensch, der das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 
In insgesamt 54 Artikeln beschreibt die Konvention die Rech-
te des Kindes sowie die Aufgaben und Pfl ichten von Familie, 
Gesellschaft und Staat gegenüber dem Kind.

Warum gibt es eine spezielle Konvention zum 
Schutz der Kinderrechte?

Die Kinderrechte sind in einer Spezialkonvention festgeschrie-
ben, weil Kinder zu einer Gruppe von Menschen gehören, die 
besonders anfällig für Menschenrechtsverletzungen sind und 
deshalb in besonderem Maße Schutz und Förderung benöti-
gen.4 Der Schutzcharakter der Konvention gilt durch das Ge-
bot der Nicht-Diskriminierung (Art. 2) weltweit für alle Kin-
der. Jedoch wird in mehreren Artikeln die Notwendigkeit eines 
besonderen Schutzes für Kinder in prekären Lebenslagen (ex-
tremely diffi  cult circumstances) hervorgehoben: z.B. Art. 22 
„Flüchtlingskinder“, Art. 23 „behinderte Kinder“ sowie Art. 38 
„Kinder in bewaff neten Konfl ikten“.

Der KRK liegt ein historisch recht neuartiges Verständnis 
von Kindheit zu Grunde, in welchem das Kind nicht mehr län-
ger nur als Eigentum der Eltern bzw. als hilfl oses Opfer angese-
hen wird, sondern vielmehr aktiver Inhaber individueller Rechte 
ist. Grundsatz ist, Kinder als Rechtssubjekte zu betrachten, die 
ihre eigene Entwicklung aktiv mitbestimmen können und sol-
len. Leitgedanke der Kinderrechtskonvention ist das in Art. 3 
festgelegte Wohl des Kindes. Bei allen Entscheidungen, die Kin-
der betreff en, z.B. in öff entlichen und privaten Einrichtungen 
der sozialen Fürsorge, in Verwaltungsbehörden, bei der Gesetz-
gebung etc. soll das beste Interesse des Kindes vorrangig berück-
sichtigt werden. Im direkten Zusammenhang damit steht Art. 
12, der als Grundlage für die Beteilungsrechte von Kindern und 
Jugendlichen gilt: „Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das 
fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, die-
se Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei 
zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes ange-
messen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.“ Der 
beste Weg, das Wohl des Kindes zu ermitteln, besteht darin, 
Kindern die Möglichkeit zu geben, ihre Meinung zu äußern.

Caroline Gebara

Bildung als Chance

Menschenrechtsbildung mit Kindern in prekären Lebenslagen1

UNICEF unterteilt die Kinderrechte in die folgenden vier Kategorien:
(1) Überlebensrechte wie das Recht auf Leben, auf ausreichende Ernäh-
rung, angemessene Wohnung, angemessene Lebensverhältnisse und um-
fangreiche Gesundheitsversorgung
(2) Entwicklungsrechte wie das Recht auf Bildung, auf Religionsfreiheit, 
Freiheit des Denkens sowie das Recht auf Spiel und Erholung
(3) Schutzrechte wie das Recht auf Schutz vor Ausbeutung, vor sexu-
ellem Missbrauch, vor Gewalt und vor willkürlicher Trennung von der 
Familie
(4) Beteiligungsrechte wie das Recht auf freie Meinungsäußerung und 
Berücksichtigung dieser an allen sie betreff enden Entscheidungen



Überwachungsmechanismen der 
Kinderrechtskonvention

Mit der Ratifi zierung der KRK verpfl ichten sich die Staaten 
dazu, auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebene alle 
geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und andere Maß-
nahmen zur Achtung, zum Schutz und zur Gewährleistung der 
Kinderrechte zu ergreifen.5 Die Überprüfung der Einhaltung 
der KRK obliegt dem Kinderrechtsausschuss der VN. Dieser  
prüft in regelmäßigen Abständen sogenannte Staatenberichte, 
die über den Stand der Umsetzung der Kinderrechtskonventi-
on in den jeweiligen Mitgliedstaaten informieren. Zudem be-
zieht der Ausschuss sogenannte Schattenberichte, die von 
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) eingereicht werden, 
mit ein. Nach Prüfung aller Dokumente wird der Bericht mit 
der jeweiligen Regierungsdelegation diskutiert und anschlie-
ßend Empfehlungen für das weitere Vorgehen bei der Umset-
zung der Konvention gegeben. Diese abschließenden Bemer-
kungen (Concluding Observations) sind öff entlich zugänglich 
und dienen als wichtiges Mittel, um Druck auf die Staaten 
auszuüben. Bis heute ist ein wesentlicher Schwachpunkt der 
KRK, dass es keine Möglichkeit gibt, vor dem Ausschuss eine 
Individualbeschwerde vorzulegen.6

Kinderrechte im Verzug – palästinensische 
Flüchtlingskinder im Libanon

Im Libanon leben heute ca. 395.000 palästinensische Flücht-
linge, was etwa 10% der Gesamtbevölkerung des Landes ent-
spricht. Die Mehrzahl machen Flüchtlinge aus, die 1948 in der 
Folge des ersten israelisch-arabischen Konfl ikts ins Land kamen 
sowie deren Nachkommen in der zweiten und dritten Genera-
tion. Über die Hälfte lebt in den zwölf offi  ziell registrierten 
Flüchtlingslagern. Schätzungen der United Nations Relief and 
Works Agency for Palestinian Refugees zufolge sind ca. 35,5% 
der Lagerbevölkerung unter 18 Jahren (UNRWA 2003). Seit 
1948 gibt es keinen klar defi nierten Status der Flüchtlinge im 
Rahmen der libanesischen Gesetzgebung. Dies führte zu einer 
andauernden Marginalisierung der palästinensischen Bevölke-
rung und dem weitgehenden Ausschluss aus dem sozioökono-
mischen System. Aufgrund ihres ‚Ausländerstatus‘ ist den Pa-
lästinenserinnen und Palästinensern die Ausübung von mehr 
als 60 Berufen u.a. in den Bereichen Medizin, Ingenieurwesen, 
Jura und Pharmazie verboten. Die Arbeitslosenrate in den La-
gern liegt bei ca. 70–80%. Viele Familien leben unterhalb der 
Armutsgrenze, einzige Einnahmequelle sind meist Arbeiten in 
der Landwirtschaft und dem Bausektor oder der Verkauf von 
Lebensmitteln in den Lagern. Die Abhängigkeit von internati-
onaler Hilfe durch die UNRWA, NGOs sowie durch Famili-
enmitglieder im Ausland ist sehr hoch (Said 2001).

Der Libanon ratifi zierte die Kinderrechtskonvention 
im Jahre 1991 und ist somit zur Implementierung innerhalb 
der Staatsgrenzen verpfl ichtet (OHCHR 2005). Der Kinder-
rechtsausschuss der VN kritisierte im Jahr 2002 in ihren Con-
cluding Observations zum 2. Staatenbericht des Libanons die 
hohe Anzahl palästinensischer Kinder, die unter der Armuts-
grenze leben sowie den Mangel eines adäquaten Zugangs zum 
Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, Bildung und 
Gesundheit (CRC/C/15/add.169 2002).

Aufgrund der schlechten ökonomischen Situation kön-
nen viele Familien die notwendigen Lebensbedingungen für 

eine adäquate Entwicklung ihrer Kinder nicht sicherstellen. 
Laut UNICEF leiden ca. 30 % der Kinder an Unterernährung 
bzw. ‚hidden hunger‘ sowie unter beengten Wohnverhältnis-
sen. Die Lager sind dicht besiedelt, denn aufgrund mangelnder 
Grundfl äche wurde eng gebaut. Die Luftzirkulation ist gering, 
daher verbreiten sich verstärkt Lungeninfektionskrankheiten 
unter den Kindern. Die am häufi gsten auftretenden Krank-
heiten sind Lungenentzündungen, Bronchitis und grippale 
Infekte. Aufgrund der schlechten Wasserqualität treten ver-
mehrt Hautkrankheiten auf (Coordination Forum 2001).

Generell ist die Infrastruktur in den Lagern wenig kind-
gerecht, es herrscht ein Mangel an Platz und Grünfl ächen sowie 
an Freizeit- und Spielmöglichkeiten. Eine Mitarbeiterin einer 
lokalen NGO beschreibt die Auswirkungen der Armut auf die 
Kinder wie folgt: „Children in the camp are living under ex-
treme poverty, it is infl uencing children’s thougths and abilities 
in a negative way. Many children don’t leave the camp, because 
of the diffi  cult economic situation. Th eir parents are often un-
employed or getting bad salaries. (…) Th ere are no opportuni-
ties in the families. (…) Sometimes the situation is very frus-
trating for the children, it often leads to agression. Some 
children don’t have an idea about their future.“7 Die nur mar-
ginal vorhandenen Strukturen zur Gestaltung des eigenen Le-
bensumfeldes gehen einher mit einem Anstieg an Frustration 
und Perspektivlosigkeit unter den Kindern (University of Ox-
ford 2001).

Die palästinensische Bevölkerung ist infolge einer poli-
tisch forcierten Diskriminierung vom staatlichen Versorgungs-
system im Bildungs- und Gesundheitsbereich ausgeschlossen. 
Zwar gibt es in den Lagern von der UNRWA und lokalen 
NGOs aufgebaute Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, 
jedoch reichen diese zahlenmäßig meist nicht aus und sind oft 
in einem absolut ungenügenden Zustand.  So befi nden sich die 
meisten UNRWA Schulen in baufälligen Gebäuden mit 
schweren Sicherheitsmängeln. Die Klassen sind mit durch-
schnittlich 40 Schülerinnen und Schülern überfüllt. Um die 
Qualität des Unterrichts zu verbessern wird mittlerweile im 
Doppelschichtsystem unterrichtet, eine Klasse am Vor-, eine 
am Nachmittag. In den letzten Jahren wurde der Erziehungsstil 
der Lehrkräfte immer wieder kritisiert. Offi  ziell ist jegliche 
Form der Bestrafung verboten, jedoch verdeutlichen Aussagen 
palästinensischer Kinder und Familien, dass „körperliche Ge-
walt und ein harscher Umgangston“ zum Schulalltag gehören 
(Coordination Forum 2001). Der vermittelte Lehrinhalt ori-
entiert sich am libanesischen Curriculum, was den Schüle-
rinnen und Schülern vor allem in Unterrichtsfächern wie Ge-
ographie und Geschichte eine Auseinandersetzung mit der 
eigenen – der palästinensischen Historie – verwehrt. Im Jahr 
2000 blieben 21% der palästinensischen Kinder im Alter von 
7–18 Jahren der Schule dauerhaft fern. Als Gründe hierfür gel-
ten vor allem wiederholtes schulisches Versagen und Demoti-
vation als Folge der Perspektivlosigkeit sowie die Notwendig-
keit, die Familie fi nanziell zu unterstützen. Die Anzahl der 
UNRWA Ausbildungszentren ist zu gering um den Bedarf nach 
berufsbildenden Lehrgängen zu decken. Eine Universitätsaus-
bildung bleibt den meisten palästinensischen Schulabgänge-
rinnen und -abgängern verschlossen, da die hohen Studienge-
bühren nicht aufzubringen sind und die Stipendienvergabe in 
den letzten Jahren erheblich gekürzt wurde (FAFO 2003). 
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Die Mehrheit der palästinensischen Kinder wächst bis heute 
unter prekären Lebensbedingungen auf, die keinen Raum zur 
vollen Entfaltung der kindlichen Persönlichkeit bieten. Die 
Bedürfnisse der Kinder werden nur unzureichend befriedigt 
und ihre Rechte anhaltend verletzt. Der libanesische Staat 
kommt seiner Verpfl ichtung zum Schutz und zur Gewährleis-
tung der Rechte des Kindes nicht nach.

Menschenrechtsbildung mit Kindern in 
prekären Lebenslagen

Eine Vielzahl von Menschenrechtsabkommen der VN weist 
auf die Notwendigkeit und auf grundlegende Aspekte einer 
Menschenrechtsbildung (MRB) hin. Bereits die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte von 1948 (AEMR) enthält eine 
Begründung für die gesellschaftliche Notwendigkeit von MRB. 
In Art. 26 wird die bedeutende Rolle von Erziehung und Bil-
dung zur Etablierung einer kontinuierlich entstehenden Men-
schenrechtskultur festgelegt, indem Ziele von Bildung wie folgt 
defi niert werden: „Die Bildung muss auf die volle Entfaltung 
der Persönlichkeit und die Stärkung der Achtung vor den Men-
schenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein.“ 

Die Bildungsartikel der späteren Menschenrechtsab-
kommen wie der Internationale Pakt über wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte (Art. 13) von 1966 sowie die Kin-
derrechtskonvention von 1989 (Art.  28 und 29) konkretisieren 
die in der AEMR niedergeschriebenen Inhalte und Ziele einer 
MRB. Menschenrechtsbildung gilt – abgeleitet aus dem Nicht-
Diskriminierungsgebot – als Bildung für alle und richtet sich 
an alle Zielgruppen in allen Sphären des gesellschaftlichen Le-
bens. So ist es Aufgabe und Ziel der Menschenrechtsbildung, 
Menschen für die Menschenrechte zu sensibilisieren und sie zu 
befähigen, sich für diese einzusetzen (empowerment). Aus-
gangspunkt bildet der Gedanke, dass Menschenrechte die nicht 
bekannt sind auch nicht geachtet, eingefordert oder verteidigt 
werden können. 

Der Kinderrechtsausschuss betont in Bezug auf Artikel 
29 der KRK explizit das Recht auf Bildung als ein Recht auf 
Menschenrechtsbildung. So muss jede Bildung die Rechte des 
Kindes achten und gleichzeitig die in den Kinderrechten inne-
wohnenden Werte vermitteln. Er unterstreicht die Notwendig-
keit einer MRB für Kinder, da diese die ersten Träger/-innen 
der Menschenrechte und somit die ersten Adressatinnen und 
Adressaten von MRB sind (UN-Doc.: HRI/GEN/1/Rev.5, 
p. 255).
 

Internationale Anforderungen – Dokumente und 
Aktionspläne der VN/UNESCO 

Seit Anfang der 90er Jahre bemühen sich die VN verstärkt um 
eine Ausdiff erenzierung von Zielen, Inhalten und Handlungs-
feldern der MRB. Im Zuge dessen wurden u.a. benachteiligte 
Personen bzw. Gruppen als eine spezifi sche Zielgruppe der 
MRB festgelegt. Mit Blick auf prekäre menschenrechtliche Si-
tuationen weltweit, betont der Weltaktionsplan für Erziehung 
und Unterricht über Menschenrechte und Demokratie der 
UNESCO von 1993 die Notwendigkeit von „vorausschauen-
den Erziehungsstrategien, die darauf gerichtet sind, den Aus-
bruch gewalttätiger Konfl ikte und die damit verbundenen 
Verletzungen der Menschenrechte zu verhindern“ (UNESCO 
1993). Unterstrichen wird ausdrücklich der Bedarf von prak-

tischen Maßnahmen und Programmen zur Menschenrechts-
bildung für verletzliche Zielgruppen mit dem „Ziel Missbrauch 
zu verhindern und die Opfer zu schützen bzw. diese zu stär-
ken“. Dazu zählen „jene Menschen, die sich in komplizierten 
Situationen befi nden, unter denen ihre Rechte gefährdet sind“ 
bzw. jene, die von Ausgrenzung und Marginalisierung bedroht 
sind, wie beispielsweise Frauen, Kinder in prekären Lebensla-
gen, Flüchtlinge, politische Gefangene, Minderheiten, Men-
schen mit Behinderung, Personen mit HIV/AIDS. 

Auch der Integrierte Rahmenaktionsplan zur Erziehung 
für Frieden, Menschenrechte und Demokratie der UNESCO 
von 1995 enthält – im Aktionsprogramm für gefährdete Bevöl-
kerungsgruppen – Bestimmungen und Maßnahmen zur Men-
schenrechtsbildung mit verletzlichen Zielgruppen (UNESCO 
1995):

Deutlich wird, dass Bildung unter erschwerten Bedingungen 
bzw. in prekären Lebenslagen eine zentrale Rolle im Einsatz für 
Frieden, Freiheit, Toleranz und Gleichheit einnimmt. Dabei soll-
te der Lernprozess auf den Prinzipien der Partizipation und des 
Empowerments basieren. Diese Prinzipien unterstreicht auch die 
VN-Dekade zur Menschenrechtsbildung (1995–2004), die Re-
gierungen, nicht-staatliche Akteurinnen und Akteure und die 
Zivilgesellschaft auff ordert, einen Beitrag zur Stärkung der Men-
schenrechte auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene zu 
leisten mit dem Ziel der „Befähigung aller Personen zur eff ek-
tiven Mitwirkung in einer freien Gesellschaft“ (UN-Dok.: Res. 
49/184 und UN-Dok.: A/51/506/Add.1).

Menschenrechtsbildung im arabischen Raum
MRB im arabischen Raum wird heute vor dem Hintergrund 
der immer noch prekären menschenrechtlichen Situationen in 
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Aktionsprogramm für gefährdete Bevölkerungsgruppen im Inte-
grierten Rahmenaktionsplan zur Erziehung für Frieden, Men-
schenrechte und Demokratie (UNESCO 1995)

Die empfohlenen Maßnahmen umfassen: 
Programme für besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen, 
z.B. Kinder in Not, Mädchen und Frauen, Flüchtlingskinder 
und Kinder, die wirtschaftlich und sexuell ausgebeutet wer-
den.
In anhaltenden kriegerischen Konfl iktsituationen: Foren und 
Workshops für Pädagoginnen und Pädagogen, Familienange-
hörige und Journalistinnen bzw. Journalisten aus den jewei-
ligen Konfl iktgruppen. 
Für Situationen nach Beendigung eines Konfl iktes: intensive 
Trainingsmaßnahmen, insbesondere für Pädagoginnen und 
Pädagogen.
Besondere Jugendprogramme, bei denen Kinder und Jugend-
liche aktiv an Solidaritätsaktionen und am Umweltschutz 
teilnehmen.
Integrative Bildungsmaßnahmen für Menschen mit spezi-
ellem Lernbedarf.
Angepasste Curricula, Lehrmethoden und Organisations-
strukturen im Bildungswesen für nationale, ethische, religiöse 
und sprachliche Minderheiten.

–

–

–

–

–

–
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Konzeptionelle Grundlagen, Ziele und Inhalte des 
Children Right’s Workshop

Die theoretische Grundlage des Projekts bildete der Ansatz der 
befreiungsorientierten MRB (Human Rights Education as 
Empowerment) von Meintjes, welcher sich an Paulo Freires 
Grundlagen zur Befreiungspädagogik orientiert und als Strate-
gie einer MRB mit benachteiligten Personen/Gruppen auf der 
sogenannten Graswurzelebene dient. 

Meintjes versteht Empowerment bzw. Ermächtigung als 
einen Prozess „[…] through which people and/or communities 
increase their control of mastery of their own lives and the deci-
sion that eff ect their lives“  (Meintjes 1997, S. 65).

Verbunden mit den Prinzipien der MRB beginnt Befrei-
ung mit dem Kennenlernen der eigenen Rechte – in diesem Fall 
der Kinderrechte – als Grundlage, um an der Transformation 
ihrer Lebensverhältnisse aktiv mitzuwirken. Es geht darum, das 
Gefühl der Machtlosigkeit zu überwinden und die Gestaltbar-
keit von Situationen aktiv zu erfahren. Neben den Prinzipien der 
Ermächtigung und Partizipation, betont Meintjes die Notwen-
digkeit der Bedürfnisorientierung, d.h. die Befähigung von In-
dividuen/Gruppen, ihre Bedürfnisse und Interessen zu ermitteln 
und diese als Ausgangspunkt ihres Handelns zu begreifen.

Im Sinne einer befreiungsorientierten MRB sollten die 
Kinder insbesondere in der Wahrnehmung und Vertretung ih-
rer Rechte gestärkt werden. Dabei war es Ziel, die eigenen Be-
dürfnisse und die in der KRK verankerten Rechte ausgehend 
von den konkreten Alltagserfahrungen der Kinder zu themati-
sieren und gemeinsam Handlungsoptionen zur Mitgestaltung 
des eigenen Umfeldes zu entwickeln. Der Workshop wurde als 
off enes Lehr- und Lernsystem entwickelt und bot viel Raum 
zur Mitbestimmung. Das Konzept legte nur grob den zeit-
lichen Verlauf, die Akteure und ihre Rollen sowie einzelne 
Kernthemen fest. Dieses Rahmenkonzept orientierte sich an 
den drei Lernfeldern der MRB: 9

Lernziele/Lerninhalte

Lernen über die Menschenrechte:

Vorstellung und erste Assoziationen zu Kinderrechten

Eigene Bedürfnisse und Wünsche

Kinderrechtskonvention – internationales Schutzdokument

Kindliche Bedürfnisse als Grundlage der Kinderrechtskonvention

Vertiefende Auseinandersetzung mit relevanten Artikeln 

(Prioritäten der Kinder)

–
–
–
–
–

Lernen durch die Menschenrechte:

Auseinandersetzung mit Strukturen der Gemeinschaft unter kinderrecht-

lichen Gesichtspunkten (spezifi sche Festlegung mit den Kindern/der Or-

ganisation)

Kinderrechte als Teil des täglichen Miteinanders; persönlich erlebte unfaire 

Situationen und Einsatz für die eigenen Rechte bzw. die Rechte anderer 

(Refl exion des eigenen Handelns)

Lokale Akteurinnen und Akteure der Menschenrechtsarbeit, erfahrene 

Solidarität in der Gemeinschaft (Outside Speaker: noch off en)

–

–

–

Lernen für die Menschenrechte:

Ideen der Kinder/solidarische Aktion/Children’s Rights Project (thema-

tisch off en)

–

vielen arabischen Staaten diskutiert. In Kontexten geprägt von 
bewaff neten Konfl ikten und ausländischer Besatzung, Sankti-
onen, sozioökonomischen Krisen und autoritären Staatsstruk-
turen unterstreichen die regionalen Handlungspläne, wie „Th e 
Rabat Declaration for an Arab Strategy for Human Rights 
Education 1999“ und das „Regionale Rahmenaktionspro-
gramm der arabischen Staaten von Dakar 2000“, die zentrale 
Rolle der MRB zur Etablierung einer Kultur der Menschen-
rechte und des Friedens. Als wesentliche Strategie für die Re-
gion wird die Implementierung des Rechts auf Bildung zur 
Gewährleistung der menschlichen Würde und zur eff ektiven 
Partizipation in der Gesellschaft betont. Dabei gilt als wesent-
liches Ziel die Integration ausgegrenzter Gruppen wie Flücht-
lingskinder, Straßenkinder, Kinder mit Lernschwierigkeiten, 
Mädchen und Frauen in den Bildungsprozess (UNESCO 
1999 und 2000). 

Menschenrechtsbildung als Einstieg zum 
Handeln – ein Praxisbeispiel mit 
palästinensischen Flüchtlingskindern im 
Südlibanon

Im Jahr 2002 betonte das NGO-Forum für die Rechte der 
palästinensischen Kinder im Libanon die Notwendigkeit, die 
Kinderrechte in den Flüchtlingslagern durch geeignete Bil-
dungsmaßnahmen zu stärken und sprach insbesondere die lo-
kalen NGOs als potentielle Akteure an. Vor diesem Hinter-
grund äußerte ‚Th e National Institution for Social Care and 
Vocational Training‘ (BAS), eine NGO die u.a. im Bildungs- 
und Sozialbereich für die palästinensische Bevölkerung in meh-
reren Flüchtlingslagern tätig ist, Interesse an einer Bildungsin-
itiative zum Th ema Kinderrechte.8

Spezifische Rahmenbedingungen 
Im Flüchtlingslager Rashidieh ist seit 1987 mit einem Sozial- 
und Kulturzentrum in BAS vertreten. Als zentrale Aufgabe gilt, 
das zivilgesellschaftliche Potenzial der palästinensischen Ge-
meinschaft zu aktivieren, um sich für ein Leben in Freiheit und 
Würde einzusetzen. Bildung gilt als wesentliches Instrument 
einer Ermächtigung. Insbesondere Kinder und Jugendliche 
sollen befähigt werden, eine aktive Rolle in ihrer Lebensgestal-
tung einzunehmen. Dabei werden wichtige Werte wie Solida-
rität, Respekt und Verantwortung bzw. ein Verständnis der 
kindlichen Pfl ichten vermittelt, die für BAS in engem Zusam-
menhang mit den Kinderrechten stehen. Der geplante Children 
Right’s Workshop wurde im August 2004 im Rahmen der 
Sommeraktivitäten von BAS angeboten, eines Programms, das 
unterschiedliche soziale, kulturelle sowie themenbezogene 
Workshops umfasste. 

Am Workshop nahmen insgesamt 14 Kinder, zehn Jun-
gen und vier Mädchen im Alter von 13–15 Jahren teil. Die 
Kinder wurden von BAS aufgrund ihrer prekären familiären 
Verhältnisse und ihrer bisherigen – überwiegend negativ be-
setzten – schulischen Lernerfahrungen ausgewählt. Sie kamen 
alle aus Familien mit hoher Kinderzahl, einige sind Voll- oder 
Halbweisen, haben Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten, 
Auff älligkeiten im Sozialverhalten und waren im Gemeinwesen 
bisher nur wenig aktiv. Insbesondere die spezifi schen Lerner-
fahrungen der Kinder verdeutlichen, so die Organisationslei-
tung, die Notwendigkeit einer Teilnahme am Workshop.



Der Einsatz interaktiver und kreativer Methoden zur Unterstüt-
zung einer aktiven Beteiligung der Kinder war zentrales Anliegen. 
Eine Vielzahl von (abwechslungsreich kombinierten) Methoden, 
dienten zur Anregung von Konzentration und Interesse. Die Me-
thodenauswahl berücksichtigte die kulturellen, sozialen und reli-
giösen Realitäten der palästinensischen Kinder. 

Verlauf des Workshops 
Im Verlauf der off enen Prozessplanung entstand ein achttägiger 
Workshop. Betreut wurde das Programm von einer palästinen-
sischen Sozialarbeiterin von BAS sowie zwei Facilitatorinnen aus 
Deutschland. Alle Aktivitäten fanden in englischer Sprache mit 
Übersetzung ins Arabische statt. Abhängig vom jeweiligen Th e-
menkomplex und den kindlichen Bedürfnissen – mit eingeschlos-
sen ihre familiären Verpfl ichtungen – fanden die unterschied-
lichen Aktivitäten am Vor- bzw. Nachmittag statt. Dabei standen 
fünf Kerninhalte, die zugleich die Lerninteressen der palästinen-
sischen Kinder vor dem Hintergrund ihrer prekären Lebenslagen 
wiederspiegeln, im Mittelpunkt des Workshops: 

Die  eigenen Bedürfnisse (1. und 2. Tag)
Am ersten Tag stand die Auseinandersetzung mit den eigenen 
Bedürfnissen im Mittelpunkt. Die Kinder wurden darin unter-
stützt, ihre Bedürfnisse – in Abgrenzung zu ihren Wünschen – 
spielerisch zu entdecken und zu artikulieren. Nach ihrem Ver-
ständnis sind Bedürfnisse das, was zum Überleben notwendig ist; 
dagegen stellen Wünsche etwas dar, was nicht lebensnotwendig 
ist. Zum einen unterstrichen die Kinder die fundamentalen 
Grundbedürfnisse wie Nahrung, Kleidung, Wohnen und Bil-
dung, zum anderen hoben sie als zentralen Aspekt das Bedürfnis 
nach „Informationen über mein Land“ bzw. die „Teilhabe an den 
aktuellen Ereignissen in den palästinensischen Autonomiegebie-
ten“ hervor. Damit zusammenhängend wurde immer wieder das 
Bedürfnis nach einem Heimatland thematisiert, welches mit Si-
cherheit bzw. staatlichem Schutz einhergeht und für die Kinder 
die Beendigung ihrer ungewissen Zukunft impliziert. 

Die Kinderrechte (1. und 2. Tag)
Um das ‚abstrakte Konzept‘ der Kinderrechtskonvention herun-
terzubrechen, wurde mit den Kindern zu Beginn dieses Th emen-
feldes der Zusammenhang zwischen kindlichen Bedürfnissen und 
Konvention erörtert. Dazu wurde zuerst die Kinderrechtskonven-
tion gelesen und Unklarheiten besprochen. In einem zweiten 
Schritt diskutierten die Kinder einzelne Artikel, verglichen diese 
mit den am Vortag genannten Bedürfnissen und setzten somit 
einen Bezug zur eigenen Lebensrealität. So fanden sie Bedürfnisse 
wie Bildung, Spiel, Nahrung und Schlaf durch die Konvention als 
Rechte geschützt. Andere Bedürfnisse, wie Frieden, Solidarität 
zwischen Personen und Ländern, freie Heiratswahl sowie ein Hei-
matland fehlten den Kindern. Die wohl intensivste Auseinander-
setzung mit den Inhalten der Konvention fand im Rahmen des 
Bebilderns statt, in dem die Kinder in Kleingruppen, die für sie 
relevantesten Artikel interpretierten und kreativ umsetzten, u.a. 
das Recht auf Bildung, Schutz, eine saubere Umwelt, Spiel und 
Freizeit, Meinungsfreiheit und die Verantwortung der Familie. In 
den Bildern spiegelten sich deutlich die Lebensrealitäten der Kin-
der wider, die erfahrene Diskriminierung zwischen Libanesinnen 
und Libanesen sowie Palästinenserinnen und Palästinensern im 
Bildungs- und Wohnbereich, die Verantwortung der Familie zum 

Schutz der Kinder sowie das Bedürfnis nach Frieden und einem 
Heimatland. 

Die lokalen Strukturen im Lager (3. Tag)
Ziel dieses Tages war es, sich mit den lokalen Strukturen unter 
kinderrechtlichen Gesichtspunkten auseinanderzusetzen. Die 
Kinder einigten sich auf die Durchführung einer Befragung des 
popular committee (PC). Dies ist ein lokales Komitee, das in 
jedem Lager das Zusammenleben organisiert sowie versucht, die 
aufkommenden Probleme und Konfl ikte zu lösen. Die von den 
Kindern eigenständig entwickelten Fragen bezogen sich auf die 
Entstehung und die Arbeitsschwerpunkte des Komitees sowie 
auf die Bedeutung der Kinderrechte und der Bildung für das 
Gemeinwesen. Besonderes Interesse hatten die Kinder an den 
Maßnahmen des Komitees bezüglich anfallender Probleme im 
schulischen Bereich. Auch hinterfragten sie kritisch die hie-
rarchischen Strukturen des Komitees und waren frustriert über 
die teils ausweichenden Antworten der Befragten. Anschließend 
wurden die Ergebnisse der Befragung im Rahmen einer Präsen-
tation für eine Gruppe von Kindern aus Rashidieh dargestellt. 
Sie entschieden sich für ein Rollenspiel, welches einen Konfl ikt 
in der Schule darstellt, der mit Hilfe der Lehrer, Familien und 
des PC zum Wohle des Kindes gelöst wird. Durch die Präsenta-
tion wurde eine Diskussion über Konfl ikte in der Schule und die 
grundsätzliche Arbeit des Komitees angeregt. Deutlich zeigte 
sich an diesem Tag die besondere Relevanz einer Auseinanderset-
zung mit dem Th ema Schule bzw. Bildung für die palästinen-
sischen Kinder. 

Eigene Erfahrungen im Lebensumfeld – Respekt, Solidari-
tät, ungerecht erlebte Situationen (4. Tag)

Kinderrechte als Teil des täglichen Miteinanders war zentrales 
Th ema an diesem Tag. Mittels eines Fragebogen, der zuerst in 
Zweiergruppen beantwortet wurde, wurden Erfahrungen der 
Kinder bezüglich Respekt, ungerechter/solidarisch erlebter Situ-
ationen in ihrem Alltag erfragt. Dies diente als Grundlage für 
eine anschließende Diskussion mit einer Mitarbeiterin von BAS 
(Outside Speaker). Nach anfänglichem Zögern beteiligte sich die 
Mehrzahl der Kinder aktiv und erzählte primär von Problemen 
in der Familie, im Freundeskreis sowie schulischen Problemen. 
Vor allem wurde Gewalt in der Schule, z.B. körperliche Bestra-
fungen von Seiten der Lehrkräfte sowie das eigene gewaltvolle 
Handeln thematisiert. Anhand von konkreten Beispielen aus 
ihrem Lebensalltag wurde überlegt, wie Konfl ikte zu lösen sind 
(z.B. durch Dialog) und wen man um Hilfe fragen kann. In 
diesem Kontext äußerten die Kinder das Bedürfnis nach mehr 
Respekt von Seiten der Gemeinschaft als Vorraussetzung für die 
Entwicklung eigenen respektvollen Handelns. Respektvolles 
Verhalten bedeutet für sie u.a. sharing, cooperating, listening to 
each other, laughing with each other and caring for each other, 
was jedoch ihrer Ansicht nach, aufgrund der prekären Lebensla-
gen nicht immer gelebt werden kann.

Aktiv werden (5. bis 8. Tag)
Besonderes Interesse an der Realisierung einer eigenen Aktion 
zeigten die Kinder in den Bereichen Umwelt, Bildung, Spiel 
und Freizeit. Die prioritären Vorschläge, wie eine Aktion im 
schulischen Alltag oder der Bau eines Spielplatzes, wurden von 
den Kindern aufgrund der mangelnden Zugänge und Ressour-
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cen als unrealistisch verworfen. Dies verstärkte anfangs das Ge-
fühl der Ohnmacht in der Gruppe. Im Verlauf der Diskussion 
über Möglichkeiten und Grenzen des eigenen Handelns ent-
stand eine Projektidee, die sich an den kindlichen Bedürfnissen 
in Interaktion mit ihrem Lebensumfeld orientierte. Im Rahmen 
einer Solidaritätsaktion für das Gemeinwesen über zwei Tage 
wurden kinderreiche Familien besucht und bei den anfallenden 
Haushaltsaufgaben unterstützt. Im Mittelpunkt des zweiten Ta-
ges stand ein von den Kindern selbstorganisiertes Fest mit Essen, 
Spiel und Entertainment, zu dem Familien, Mitarbeitende von 
BAS und andere Kinder eingeladen wurden. Die Kinder organi-
sierten kleine Komitees, die für unterschiedliche Aufgaben zu-
ständig waren: eine Gruppe sprach Leute auf der Straße an, er-
klärte ihr Anliegen und sammelte Gelder; eine andere suchte 
Rezepte und übernahm den Einkauf sowie die Zubereitung, eine 
andere plante Spiele für den Abend und dekorierte den Raum, 
eine andere hatte die Gesamtplanung im Blick. Der Abend in 
den Räumen von BAS wurde ein voller Erfolg und es gab viel 
positive Anerkennung von allen Seiten. 

Projektergebnisse – Bildung als Chance 
Im Verlauf des Workshops konnte eine erste Auseinandersetzung 
mit den Kinderrechten initiiert werden. Dabei zeigte sich MRB 
als geeignet, die Kinder zur Artikulation eigener Bedürfnisse zu 
befähigen, Unrechtserfahrungen zu thematisieren und zum Han-
deln zu motivieren. Eine bedürfnisorientierte Vorgehensweise war 
notwendig, um wichtige Kerninhalte der Kinderrechtskonvention 
ins Lokale zu transferieren und auf deren Grundlagen die eigene 
Handlungsfähigkeit zu erfahren. So kam es im Rahmen der Soli-
daritätsaktion zu einer Orientierung an den Grundbedürfnissen, 
was den engen Zusammenhang zwischen der Befriedigung der 
Grundbedürfnisse und der Realisierung von Menschenrechten als 
Kerninhalt einer MRB verdeutlicht. An dieser Stelle wird die Be-
deutung der sozialen wirtschaftlichen und kulturellen Rechte (So-
zialrechte) als zentraler Aspekt einer MRB mit den palästinen-
sischen Kindern deutlich, was zum Teil durch die mangelnde 
Befriedigung der Grundbedürfnisse im kindlichen Lebensumfeld 
zu erklären ist. So wurden von den Kindern vorwiegend Th emen 
angesprochen, die dieser Kategorie von Rechten zuzuordnen sind, 
z.B. das Bedürfnis nach kultureller Teilhabe und Identität, soziale 
Sicherung (Schutz und Familie) sowie das Recht auf Bildung. 
Auch zeigte sich die kindliche Wahrnehmung ihrer Rechte in en-
gem Zusammenhang mit dem historischen und politischen Kon-
text des Israel-Palästina-Konfl iktes.

Im Sinne eines Empowerments konnten Handlungsspiel-
räume bzw. Freiräume im direkten Lebensumfeld der Kinder ge-
schaff en werden, die es ihnen ermöglichten, neue Lernerfahrungen 
in den Bereichen Mitbestimmung/Partizipation sowie Interaktion 
und Kommunikation zu sammeln. So gelang es, ein Klima zu 
schaff en, das den Kindern einen sozialen Austausch sowie die Frei-
heit über ihre Bedürfnisse, Interessen und Sorgen zu sprechen, 
ermöglichte. Besonders angstbesetzte Th emen wie z.B. Gewalt in 
der Schule oder Familienprobleme, die in ihrem Umfeld oft tabu-
isiert werden, kamen zur Sprache. Die Auseinandersetzung mit 
der Th ematik der Kinderrechte schien die Kinder dahingehend zu 
stärken, ihre Standpunkte, auch wenn diese kontrovers waren, zu 
vertreten. In vielen Diskussionen zeigte sich ihr Bewußtsein be-
züglich der herrschenden Ungerechtigkeiten und es kam zu kri-
tischen Bewertungen ihrer Lebensrealität. Beispielsweise wurden 

die mangelnden demokratischen Strukturen des PC hinterfragt 
sowie das eigene Verhalten refl ektiert, welches teils mit einem 
Mangel an gegenseitigem Respekt einherging. Auch wurde im 
Prozeßverlauf immer wieder die erfahrene Diskriminierung im 
Freizeitbereich von Seiten der Mädchen kritisiert. Die Aussagen 
der Kinder verdeutlichen, dass Kriterien wie working together, 
sharing and talking freely wichtige Gründe für ihre Zufriedenheit 
in der Gruppe waren.

Wie die Organisationsleitung unterstrich, erleben die Kin-
der nur wenig Entscheidung- bzw. Mitbestimmungsmöglich-
keiten (freedom of choice) in ihrem Alltag. Im Rahmen der ge-
meinsamen Tage zeigte sich bei allen Kindern ein starkes Interesse, 
ihre Erfahrungen und Ansichten mitzuteilen und sich aktiv am 
Prozess zu beteiligen. Dies wurde vor allem an den Tagen deutlich, 
an denen die Möglichkeit bestand, eigene Ideen zu entwickeln 
und diese gemeinsam im Gemeinwesen umzusetzen (Besuch des 
PC, Solidaritätsaktion). Die Kinder stellten in ihrem Feedback 
heraus, dass es für sie eine besonders positive Erfahrung gewesen 
war, aktiv zu werden und gemeinsam etwas zu bewirken. Die po-
sitiven Reaktionen von Seiten der Familie, der Organisation und 
anderer Kinder auf das gemeinsame Fest motivierten sie. An dieser 
Stelle erlebten die Kinder ihre eigene Handlungsfähigkeit als etwas 
Positives.   

Neben den positiven Aspekten dieses Projektes zeigten 
sich auch Grenzen, die Rückschlüsse auf die Gestaltung von Men-
schenrechtslernprozessen zulassen. 

Immer wieder wurden die Kinder mit den vorherrschenden 
Missständen und erfahrenen Ungerechtigkeiten konfrontiert und 
eigene Ohnmachtgefühle wurden deutlich. So kann MRB in 
Kontexten anhaltender Menschenrechtsverletzungen das Span-
nungsverhältnis zwischen Idealanspruch der Menschenrechte und 
der Realität nicht aufheben. Jedoch zeigte es sich als bedeutsam, 
Ohnmachtgefühle, Frustrationen und Ängste zu thematisieren 
und schrittweise in einen Dialog über mögliche Handlungsfelder 
zu transferieren, um sie durch aktives Handeln zu überwinden.

Angesichts der stark hierarchischen Strukturen des Lagers 
war es schwierig, eine aktive Beteiligung und Mitbestimmung von 
Kindern zu fördern. Zum einen hatten die Kinder bisher nur we-
nig Erfahrungen mit partizipativen Lernprozessen gesammelt, so 
dass sie oftmals klare Vorgaben und Entscheidungen verlangten. 
Auf der anderen Seite erfuhren sie, dass ihre aktive Beteiligung 
nicht immer als wünschenswert bzw. als durchaus kritisch emp-
funden wurde. Auch zeigten sich Ängste auf Seiten der Organisa-
tion BAS durch eine kinderrechtsbasierte Arbeitsweise das Ver-
trauen der Familien bzw. des Gemeinwesens zu verlieren. So gab 
es im Vorfeld des Workshops Gespräche, in denen davon abgera-
ten wurde, im Gemeinwesen stark kontroverse Th emen z.B. die 
Diskriminierung von Frauen, zu diskutieren.  

Grundsätzlich stellt sich die Frage nach der Nachhaltigkeit 
von MRB-Programmen mit Kindern in prekären Lebenslagen. 
Sicherlich bedarf es langfristiger Projekte zur Th ematik der Kin-
derrechte, um verändernd auf Einstellungen und Strukturen ein-
zuwirken. Im Hinblick auf einen ganzheitlichen Ansatz, sollten 
alle Beteiligten des kindlichen Lebensumfeldes, wie Familien, 
Schule in den Lernprozess miteinbezogen werden. Wie die Evalu-
ation mit den Mitarbeitenden von BAS zeigte, wäre es zur Reali-
sierung dieses Anspruches wünschenswert, die Vermittlung von 
Wissen über die Kinderrechte sowie die Entwicklung von Hand-
lungsmöglichkeiten langfristig z.B. durch eine Ausbildung von 



Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu festigen. Auch die Er-
richtung eines Kinderrechtskomitees oder der Bau eines Spielplatzes 
mit Beteiligung der Kinder wären erste Schritte, um die Förderung 
eines Bewusstseins über Kinderrechte im Gemeinwesen zu veran-
kern und mehr Beteiligungschancen für Kinder zu etablieren. 

Fazit 
Wie herausgestellt wurde, verweisen eine Vielzahl von internatio-
nalen wie regionalen Dokumenten und Handlungsplänen zur 
MRB explizit auf die dringende Notwendigkeit von Programmen 
mit Kindern in prekären Lebenslagen. Jedoch zeigt sich, dass die 
Ausdiff erenzierung von Ansätzen und Konzepten einer MRB mit 
dieser Zielgruppe erst marginal entwickelt ist. Im Sinne einer be-
freiungsorientierten MRB dient MRB als ein Instrument, benach-
teiligte Gruppen zu befähigen, als aktiver Teil der Gesellschaft auf 
sie einzuwirken. Neben den Prinzipien Empowerment/Partizipa-
tion nennt Meintjes die Bedürfnisorientierung, d.h. die Befähigung 
von Menschen, ihre Bedürfnisse und Interessen zu ermitteln und 
diese als Ausgangspunkt ihres Handelns zu begreifen, als wesentlich 
für einen befreiungsorientierten Lernprozess. 

Die Projektarbeit mit den palästinensischen Kindern 
zeigte, dass MRB vor dem Hintergrund ungleicher Machtverhält-
nisse und anhaltender Menschenrechtsgefährdungen, immer 
auch im Spannungsverhältnis von Realität und Idealanspruch der 
Menschenrechte steht. Die wesentliche Bedeutung besteht wohl 
darin, Kindern eine Lernerfahrung zu vermitteln, in deren Rah-
men der aktive Einsatz für die Befriedigung grundlegender Be-
dürfnisse und für die Realisierung ihrer Rechte – trotz existie-
render Grenzen und Widersprüche – als wertvoll verinnerlicht 
wird. In der Arbeit mit den palästinensischen Kindern entwickel-
ten sich Lernräume, in denen Entscheidungsfreiheit, Handlungs-
freiheit, Gedanken- und Meinungsfreiheit erfahren werden konn-
te. Dabei muss der Inhalt menschenrechtsorientierter Bildungs-
initiativen durch die jeweilige Zielgruppe mitbestimmt werden, 
was im Sinne eines Empowerment die Chance zum selbstbe-
stimmten Handeln bzw. zur Gestaltung der eigenen Wirklichkeit 
beinhalten kann. Maßnahmen und Aktivitäten zur Menschen-
rechtsbildung  können die politische Arbeit zum Schutz vor Men-
schenrechtsverletzungen und zur Schaff ung von Sicherheit und 
Frieden nicht ersetzen, jedoch können sie Kompetenzen für diese 
Ziele vermitteln. Dies wäre ein bedeutender erster Schritt, um auf 
zivilgesellschaftlicher Ebene für die Idee der Kinderrechte zu sen-
sibilisieren und zukünftig im Hinblick auf eine gelebte Kultur der 
Menschenrechte zu agieren.

Anmerkungen
1  Der Artikel geht auf die Masterarbeit der Verfasserin aus dem Jahr 2005 zurück. Alle 

verwendeten  Daten und Dokumente sowie die dargestellten Projektergebnisse spie-
geln die Situation der palästinensischen Kinder im Libanon in den Jahren 2001 bis 
2004 wieder, nicht die aktuellen Lebensbedingungen in den Flüchtlingslagern. 

2  Th e Cairo Declaration on Human Rights Education and Dissemination: www.cihrs.
org/activities/Conference/Conference2_d.htm.

3  Zum Ratifi kationsstand der Kinderrechtskonvention: www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/
newhvstatusbycountry? OpenView&Start=1&Count=250&Expand=96#96.

4  Heute gibt es im Menschenrechtsschutzsystem neben der Kinderrechtskonvention 
der VN weitere rechtsverbindliche Verträge, die die Rechte von besonders verletz-
lichen Gruppen schützen: z.B. Frauenrechtskonvention (1979), Konvention zum 
Schutz der Menschenrechte von Wanderarbeitnehmer/-innen und ihrer Familien 
(2003), Behindertenrechtskonvention (2008).

5  Die Staatenverpfl ichtung bezieht sich auf die zwei Zusatzprotokolle, die die Beteili-
gung von Kindern an bewaff neten Konfl ikten (2000) und die Bekämpfung von 
Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornographie (2002) betreff en.

6  Zur Individualbeschwerde siehe auch: www.weltkindergipfel.de.

7  Interview der Verfasserin mit der Mitarbeiterin einer lokalen NGO, Rashiedieh/ 
Südlibanon im August 2004.

8  Th e National Institution for Social Care and Vocational Training: www.socialcare.
org. 

9  Zu den prinzipiellen Aufgabenfeldern der Menschenrechtsbildung, dem Lernen 
über, für und durch die Menschenrechte siehe z.B. Lohrenscheit, C. (2004): Das 
Recht auf Menschenrechtsbildung. Grundlagen und Ansätze einer Pädagogik der 
Menschenrechte. IKO-Verlag für Interkulturelle Kommunikation: Frankfurt a.M.
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